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Der Risikozuschlag gilt nicht "lebenslang", sondern wie Lehrerin2007 schon erwähnt hat, nur,
solange dieses Risiko auch weiterhin besteht. Das gilt für alle Versicherungen (auch
Berufsunfähigkeitsversicherung bsw.) und ist geltendes Recht. Leider sind sich nicht alle, die
einen Zuschlag zahlen, darüber im Klaren, dass sie durch Einreichen von Nachweisen (ärztl.
Schreiben) einen Risikozuschlag auch wieder "loswerden" können.
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